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Rechtswirkungen Straferlass für Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz

Das OLG Stuttgart konkretisiert die Auswirkungen des neuen Cannabisgesetzes. Frühere Strafen für geringen Eigenbesitz sind rückwirkend erlassen. Gesamtstrafen
müssen neu berechnet werden, ohne die erlassenen Einzelstrafen einzubeziehen. Dies zeigt die tiefgreifenden Folgen der Cannabis-Legalisierung für bestehende
Verurteilungen.
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Das Wichtigste: Kurz & knapp

Betäubungsmittelgesetz: Weitreichende Folgen eines Straferlasses

Das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) regelt den Umgang mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen und zielt darauf ab, die öffentliche Sicherheit und Gesundheit zu schüt‐
zen. Die Strafnormen des BtMG sehen für verschiedene Delikte, wie zum Beispiel den Besitz, Handel oder Anbau von Betäubungsmitteln, Freiheitsstrafen und Geldstrafen vor.
Neben den strafrechtlichen Konsequenzen gibt es auch eine Vielzahl von Nebenfolgen, die sich aus einer Verurteilung nach dem BtMG ergeben können. Dies kann zum Beispiel
die Entziehung der Fahrerlaubnis, die Anordnung von sozialtherapeutischen Maßnahmen oder auch die Eintragung ins Führungszeugnis umfassen.

Die Rechtsfolgen eines Straferlasses nach dem BtMG sind vielfältig und gehen weit über die eigentliche Strafe hinaus. Sie können sich auf verschiedene Bereiche des Lebens aus‐
wirken, wie zum Beispiel die Berufstätigkeit, das Familienleben oder auch die Reisefreiheit. Gerne möchten wir in diesem Beitrag näher auf die vielfältigen Rechtswirkungen ei‐
nes Straferlasses nach dem BtMG eingehen. Zu diesem Zweck wollen wir uns nun einem konkreten Fall zuwenden.

Straferlass und Ihre Rechte: Wir helfen Ihnen weiter.

Sie sind von einem Straferlass nach dem BtMG betroffen oder haben Fragen zu den rechtlichen Auswirkungen? Unsere erfahrenen Anwälte für Strafrecht kennen die aktu‐
ellen Entwicklungen im Betäubungsmittelgesetz und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir prüfen Ihren individuellen Fall, erklären Ihnen Ihre Rechte und Möglich‐
keiten und setzen uns für Ihre Interessen ein. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine unverbindliche Ersteinschätzung. Ihr Recht auf eine faire Prüfung Ihrer Situation ist
unser Anliegen.

Ersteinschätzung anfordernErsteinschätzung anfordern

Der Fall vor Gericht

Strafbarkeit von Cannabisbesitz: Urteil des OLG Stuttgart zu Gesamtstrafe
Das Oberlandesgericht Stuttgart hat in einem aktuellen Urteil (Az.: 1 ORs 24 SRs 167/24) eine wichtige Entscheidung zur Strafbarkeit des Besitzes von Cannabis getroffen. Der
Fall betrifft einen Angeklagten, der wegen mehrerer Delikte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt wurde, darunter auch der Besitz geringer Mengen Cannabis.

Hintergründe des Falls und rechtliche Ausgangslage
Der Angeklagte wurde ursprünglich vom Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt wegen Körperverletzung und Beleidigung zu Freiheitsstrafen verurteilt. Zusätzlich wurden zwei
frühere Verurteilungen wegen Cannabisbesitz in die Gesamtstrafe einbezogen. Diese basierten auf Strafbefehlen vom September und November 2022, bei denen der Ange‐
klagte wegen des Besitzes von 0,8 g Tabak-Marihuana-Gemisch und 1,3 g Marihuana zu jeweils 25 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt worden war.

Das Urteil des Landgerichts Stuttgart wurde dahingehend geändert, dass der Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten und einer Woche
verurteilt wurde.

✓

Die Revision des Angeklagten war teilweise erfolgreich. Die Gesamtstrafe wurde neu bemessen, da das Landgericht fehlerhaft Geldstrafen einbezogen hatte.✓

Das neue Konsumcannabisgesetz (KCanG) und die damit verbundene Amnestieregelung führten dazu, dass bestimmte Verurteilungen wegen Besitzes geringer
Mengen Cannabis aufgehoben wurden.

✓

Die Gesetzesänderung trat am 1. April 2024 in Kraft und betrifft Straftaten, die nach dem neuen Gesetz nicht mehr strafbar sind.✓

Der Straferlass nach der Gesetzesänderung tritt automatisch in Kraft, ohne dass eine zusätzliche Entscheidung einer Behörde erforderlich ist.✓

Das Gericht musste prüfen, ob die Geldstrafen des Angeklagten unter die neue Regelung fallen, was der Fall war.✓

Der Besitz von Cannabis zum Eigenkonsum bei Erwachsenen ist nach dem neuen Gesetz bis zu einer Menge von 25 Gramm straflos.✓

Der Angeklagte wurde ursprünglich wegen Körperverletzung und Beleidigung verurteilt, wobei die neuen Regelungen keine Auswirkungen auf diese
Verurteilungen haben.

✓

Die Neubildung der Gesamtstrafe war notwendig, da die Geldstrafen nicht mehr einbezogen werden konnten.✓

Das Gericht entschied, dass der Angeklagte die verbleibende Strafe von sechs Monaten und einer Woche zu verbüßen hat.✓

Gesetz

--------------------------------------

------------------------

Neubildung der Gesamtstafe



Das Landgericht Stuttgart bestätigte in der Berufungsverhandlung die vom Amtsgericht verhängte Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten. Gegen dieses Urteil legte der Ange‐
klagte Revision beim Oberlandesgericht Stuttgart ein.

Auswirkungen des neuen Cannabisgesetzes auf den Fall
Während des laufenden Revisionsverfahrens trat am 1. April 2024 das neue Konsumcannabisgesetz (KCanG) in Kraft. Dieses legalisiert unter bestimmten Voraussetzun‐
gen den Besitz geringer Mengen Cannabis zum Eigenkonsum. Parallel dazu wurde im Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) eine Amnestie-Regelung geschaffen.
Diese ordnet rückwirkend einen Straferlass für Taten an, die nach dem neuen Gesetz nicht mehr strafbar sind.

Das Oberlandesgericht musste nun prüfen, ob diese neue Rechtslage Auswirkungen auf die verhängte Gesamtstrafe hat. Dabei kam es zu dem Schluss, dass die beiden früheren
Verurteilungen wegen Cannabisbesitz von der Amnestie-Regelung erfasst werden und somit als erlassen gelten.

Neuberechnung der Gesamtstrafe durch das OLG
Aufgrund des Straferlasses für die Cannabis-Delikte sah sich das OLG gezwungen, die Gesamtstrafe neu zu berechnen. Die beiden Geldstrafen wegen Cannabisbesitz durften
nicht mehr in die Gesamtstrafe einbezogen werden. Das Gericht bildete daher eine neue Gesamtfreiheitsstrafe nur aus den verbleibenden Einzelstrafen für Körperverletzung
und Beleidigung.

Im Ergebnis reduzierte das OLG die Gesamtfreiheitsstrafe von ursprünglich sieben Monaten auf sechs Monate und eine Woche. Dies stellt nach Ansicht des Gerichts die
geringstmögliche Gesamtstrafe dar, die aus den verbleibenden Einzelstrafen gebildet werden kann.

Die Schlüsselerkenntnisse

Das Urteil des OLG Stuttgart verdeutlicht die weitreichenden Auswirkungen des neuen Konsumcannabisgesetzes auf laufende Strafverfahren. Es zeigt, dass die rückwir‐
kende Amnestie-Regelung nicht nur zukünftige, sondern auch bereits abgeurteilte Fälle betrifft. Gerichte müssen nun bei der Bildung von Gesamtstrafen sorgfältig prüfen,
ob einbezogene Cannabis-Delikte nach neuer Rechtslage straflos sind und gegebenenfalls eine Neuberechnung vornehmen. Dies kann zu einer erheblichen Reduzierung
der Gesamtstrafe führen.

Was bedeutet das Urteil für Sie?
Wenn Sie wegen Cannabisbesitz zum Eigenkonsum verurteilt wurden, könnte dieses Urteil weitreichende Folgen für Sie haben. Frühere Verurteilungen für den Besitz
kleiner Mengen Cannabis (bis 25 Gramm) können nun rückwirkend erlassen werden. Das bedeutet, dass diese Strafen aus Ihrem Führungszeugnis gelöscht werden könn‐
ten, was Ihre Jobchancen verbessern und Reisebeschränkungen aufheben könnte. Auch bei laufenden Verfahren oder Gesamtstrafen können Cannabis-Delikte neu bewer‐
tet werden, was zu einer Reduzierung der Strafe führen kann. Es ist ratsam, Ihre bisherigen Verurteilungen überprüfen zu lassen, um mögliche positive Auswirkungen auf
Ihr Berufsleben und Ihre persönliche Freiheit zu nutzen.

FAQ – Häufige Fragen

Cannabis ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Die Strafbarkeit von Cannabisbesitz ist dabei ein besonders heikles Thema, das mit vielen Fragen und Unsicherheiten
verbunden ist. In unserer FAQ-Rubrik finden Sie umfassende Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und beantworten wichtige Fragen rund um den Konsum und
Besitz von Cannabis.

 Wichtige Fragen, kurz erläutert:

Welche Folgen hat eine Verurteilung nach dem Betäubungsmittelgesetz für meine Berufstätigkeit?

Wie wirkt sich eine Verurteilung wegen Cannabisbesitz auf mein Familienleben aus?

Kann ich nach einer Verurteilung wegen Cannabisbesitz noch problemlos reisen?

Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich nach einer Verurteilung, um meine Situation zu verbessern?

Welche langfristigen Auswirkungen hat eine Verurteilung wegen Cannabisbesitz auf mein Leben?

Welche Folgen hat eine Verurteilung nach dem Betäubungsmittelgesetz für meine Berufstätigkeit?
Eine Verurteilung nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) kann weitreichende Folgen für die berufliche Zukunft haben. Die Auswirkungen hängen von verschiedenen Faktoren
ab, insbesondere von der Art und Schwere des Delikts sowie dem angestrebten oder ausgeübten Beruf.

Für viele Berufsgruppen ist ein einwandfreies Führungszeugnis Voraussetzung. Dies betrifft vor allem Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen, in der Kin‐
der- und Jugendarbeit sowie im Sicherheitssektor. Eine Verurteilung nach dem BtMG wird in der Regel im Führungszeugnis vermerkt und kann somit den Zugang zu diesen Be‐
rufsfeldern erschweren oder unmöglich machen.

Im öffentlichen Dienst kann eine BtMG-Verurteilung zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung führen. Beamte unterliegen besonders strengen Anforderungen an ihre Inte‐
grität und Zuverlässigkeit. Auch für Angestellte im öffentlichen Dienst kann eine Verurteilung arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.

Besonders gravierend sind die Auswirkungen auf Berufe im Gesundheitswesen. Ärzte, Apotheker und andere Heilberufe können ihre Approbation oder Berufserlaubnis verlieren.
Die zuständigen Behörden prüfen in solchen Fällen, ob die für den Beruf erforderliche Zuverlässigkeit und Würdigkeit noch gegeben ist.

In der Kinder- und Jugendarbeit führt eine Verurteilung nach dem BtMG in der Regel zu einem Beschäftigungsverbot. Das Jugendarbeitsschutzgesetz sieht vor, dass Personen, die
wegen eines Verstoßes gegen das BtMG verurteilt wurden, für einen Zeitraum von fünf Jahren keine Jugendlichen beschäftigen, beaufsichtigen, anweisen oder ausbilden dürfen.

Auch in der Privatwirtschaft kann eine BtMG-Verurteilung negative Folgen haben. Viele Arbeitgeber verlangen bei der Einstellung die Vorlage eines Führungszeugnisses. Ein Ein‐
trag kann die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich mindern.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, die beruflichen Konsequenzen einer BtMG-Verurteilung zu minimieren. Eine frühzeitige und professionelle Strafverteidigung kann dazu beitra‐
gen, das Strafmaß zu reduzieren oder sogar eine Verurteilung zu vermeiden. In bestimmten Fällen kann das Gericht von einer Strafe absehen oder diese zur Bewährung aus‐
setzen, was die Auswirkungen auf das Berufsleben abmildern kann.

Eine weitere Option bietet § 35 BtMG, der unter bestimmten Voraussetzungen „Therapie statt Strafe“ ermöglicht. Wird eine Therapie erfolgreich abgeschlossen, kann dies positive
Auswirkungen auf die berufliche Reintegration haben.

Für bereits Verurteilte besteht die Möglichkeit, nach Ablauf bestimmter Fristen die Löschung des Eintrags aus dem Führungszeugnis zu beantragen. Die Fristen variieren je nach
Schwere der Verurteilung.

Es ist wichtig zu betonen, dass jeder Fall individuell betrachtet werden muss. Die konkreten Auswirkungen einer BtMG-Verurteilung auf die Berufstätigkeit hängen von vie‐
len Faktoren ab, darunter die Art und Menge der Betäubungsmittel, die Rolle des Verurteilten und eventuelle Vorstrafen.

Arbeitgeber und Berufsverbände haben oft eigene Richtlinien im Umgang mit BtMG-Verurteilungen. Manche Unternehmen zeigen sich offener für Resozialisierung und bieten
Chancen zur beruflichen Wiedereingliederung, während andere striktere Regeln anwenden.

Auswirkungen des Cannabisgesetz und 
Medical Cannabis

Am



Für Betroffene ist es ratsam, offen und ehrlich mit potenziellen Arbeitgebern über die Verurteilung zu sprechen und zu zeigen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben. In manchen
Fällen kann eine erfolgreiche Therapie oder Rehabilitation als positives Zeichen der persönlichen Entwicklung gewertet werden.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen in diesem Bereich unterliegen stetiger Entwicklung. Aktuelle Tendenzen in der Rechtsprechung zeigen eine zunehmende Berücksichtigung
von Resozialisierungsaspekten. Dies kann in Einzelfällen zu einer milderen Beurteilung der beruflichen Auswirkungen einer BtMG-Verurteilung führen.

zurück ▲

Wie wirkt sich eine Verurteilung wegen Cannabisbesitz auf mein Familienleben aus?
Eine Verurteilung wegen Cannabisbesitz kann weitreichende Auswirkungen auf das Familienleben haben. Die rechtlichen Konsequenzen betreffen nicht nur die verurteilte Person
selbst, sondern können auch das gesamte familiäre Umfeld beeinflussen.

Im Bereich des Sorge- und Umgangsrechts können sich erhebliche Probleme ergeben. Gerichte prüfen bei Entscheidungen über das Kindeswohl auch die Zuverlässigkeit und Er‐
ziehungsfähigkeit der Eltern. Eine Verurteilung wegen Drogenbesitzes kann hierbei als negativer Faktor gewertet werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das Sorgerecht einge‐
schränkt oder sogar entzogen wird. Auch beim Umgangsrecht können Einschränkungen auferlegt werden, etwa durch die Anordnung eines begleiteten Umgangs.

Bei Adoptionsverfahren wirkt sich eine Verurteilung wegen Cannabisbesitzes in der Regel nachteilig aus. Die Eignung als Adoptiveltern wird sehr streng geprüft, wobei auch das
Vorliegen von Vorstrafen berücksichtigt wird. Eine drogenrechtliche Verurteilung kann daher die Chancen auf eine erfolgreiche Adoption deutlich verringern.

Die sozialen Folgen einer Verurteilung können ebenfalls gravierend sein. Familienmitglieder leiden häufig unter Stigmatisierung und Ausgrenzung im sozialen Umfeld. Kinder
können in der Schule gehänselt werden, was zu psychischen Belastungen führen kann. Auch die Partnerschaft kann unter der Situation leiden, insbesondere wenn finanzielle Pro‐
bleme durch Geldstrafen oder Jobverlust hinzukommen.

Es ist wichtig zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, die negativen Auswirkungen auf das Familienleben abzumildern. So können Betroffene an Suchtberatungen oder Therapie‐
programmen teilnehmen, um ihre Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein unter Beweis zu stellen. Dies kann sich positiv auf familienrechtliche Entscheidungen auswir‐
ken. Auch die aktive Mitarbeit mit Jugendämtern und anderen Behörden kann helfen, Vertrauen aufzubauen und die Familiensituation zu stabilisieren.

Für Familien in dieser Situation gibt es verschiedene Unterstützungsangebote. Die bundesweite Sucht- und Drogen-Hotline bietet rund um die Uhr Beratung und kann an geeignete
Hilfseinrichtungen vermitteln. Auch lokale Suchtberatungsstellen können wertvolle Hilfe leisten, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige.

Besonders wichtig ist es, offen mit der Situation umzugehen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Familienberatungsstellen können dabei unterstützen, die Kom‐
munikation innerhalb der Familie zu verbessern und gemeinsam Strategien zu entwickeln, um mit den Herausforderungen umzugehen. Auch Selbsthilfegruppen für Angehörige
von Suchtkranken können eine wertvolle Ressource sein.

Im Hinblick auf rechtliche Schritte ist es ratsam, sich über Möglichkeiten zur Tilgung oder Löschung des Eintrags im Führungszeugnis zu informieren. Unter bestimmten Voraus‐
setzungen können Verurteilungen nach einer gewissen Zeit aus dem Führungszeugnis getilgt werden, was die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtern kann.

Die Auswirkungen einer Verurteilung wegen Cannabisbesitzes auf das Familienleben sind komplex und vielschichtig. Sie reichen von rechtlichen Konsequenzen im Familien- und
Adoptionsrecht über soziale Stigmatisierung bis hin zu psychischen Belastungen für alle Beteiligten. Eine offene Auseinandersetzung mit der Situation, die Inanspruchnahme
von Hilfsangeboten und ein verantwortungsvoller Umgang mit den rechtlichen Folgen sind entscheidend, um die negativen Auswirkungen auf das Familienleben zu mini‐
mieren und gemeinsam einen Weg nach vorne zu finden.

zurück ▲

Kann ich nach einer Verurteilung wegen Cannabisbesitz noch problemlos reisen?
Eine Verurteilung wegen Cannabisbesitz kann in der Tat Auswirkungen auf die Reisefreiheit haben. Die Möglichkeit, problemlos zu reisen, hängt von verschiedenen Faktoren
ab, wie der Art der Verurteilung, dem Strafmaß und den Einreisebestimmungen des Ziellandes.

Besonders streng sind die Einreisebestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA verweigern Personen mit Vorstrafen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln
häufig die Einreise. Selbst ein geringfügiger Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz kann zu Problemen bei der Einreise führen. Das elektronische Reisegenehmigungs‐
system ESTA fragt explizit nach Verurteilungen im Zusammenhang mit Drogen.

Andere Länder handhaben die Einreisebestimmungen weniger strikt. In der Europäischen Union beispielsweise gibt es in der Regel keine systematischen Kontrollen des Vorstra‐
fenregisters bei EU-Bürgern. Dennoch können auch hier bei Grenzkontrollen Fragen zur Vorstrafe gestellt werden.

Die Tilgung der Vorstrafe aus dem Bundeszentralregister ist ein wichtiger Schritt, um die Reisefreiheit wiederherzustellen. Die Tilgungsfristen variieren je nach Schwere der
Verurteilung. Bei geringfügigen Delikten im Zusammenhang mit Cannabis kann die Tilgungsfrist bei drei bis fünf Jahren liegen. Nach Ablauf dieser Frist wird die Vorstrafe aus
dem Führungszeugnis gelöscht.

Es ist wichtig zu beachten, dass einige Länder, insbesondere die USA, auch nach gelöschten Vorstrafen fragen können. In solchen Fällen ist es ratsam, wahrheitsgemäß zu antwor‐
ten, da falsche Angaben schwerwiegende Konsequenzen haben können.

Für Reisen in die USA gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte „Waiver of Inadmissibility“ zu beantragen. Dieses Verfahren ermöglicht es Personen mit Vorstrafen, trotz des
grundsätzlichen Einreiseverbots in die USA einzureisen. Der Antrag ist jedoch komplex und die Erfolgsaussichten hängen von vielen Faktoren ab.

In Bezug auf die jüngsten Entwicklungen im deutschen Cannabisrecht ist zu erwähnen, dass Verurteilungen wegen des Besitzes geringer Mengen Cannabis unter bestimmten
Umständen vorzeitig aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden können. Dies betrifft insbesondere Fälle, bei denen die Tat nach der neuen Rechtslage nicht mehr straf‐
bar wäre.

Für Reisen innerhalb der Europäischen Union und in viele andere Länder stellt eine Verurteilung wegen Cannabisbesitzes in der Regel kein unüberwindbares Hindernis dar, sofern
die Tilgungsfrist abgelaufen ist. Dennoch ist es ratsam, sich vor jeder Reise über die spezifischen Einreisebestimmungen des Ziellandes zu informieren.

Die Wiedererlangung der uneingeschränkten Reisefreiheit nach einer Verurteilung wegen Cannabisbesitzes ist also möglich, erfordert aber Geduld und in manchen Fällen zusätzli‐
che rechtliche Schritte. Mit der Zeit und der Tilgung der Vorstrafe verbessern sich die Möglichkeiten, wieder unbeschwert zu reisen, erheblich.

zurück ▲

Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich nach einer Verurteilung, um meine Situation zu verbessern?
Nach einer strafrechtlichen Verurteilung stehen dem Betroffenen verschiedene rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung, um seine Situation zu verbessern. Die wichtigsten Optio‐
nen umfassen Rechtsmittel, Gnadengesuche und die vorzeitige Löschung aus dem Führungszeugnis.

Zunächst können Rechtsmittel eingelegt werden, sofern die Fristen noch nicht abgelaufen sind. Gegen erstinstanzliche Urteile des Amtsgerichts ist die Berufung möglich, die eine
vollständige neue Verhandlung vor dem Landgericht zur Folge hat. Bei Urteilen des Landgerichts oder des Oberlandesgerichts kommt die Revision in Betracht, bei der das Urteil
auf Rechtsfehler überprüft wird. Die Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln beträgt in der Regel eine Woche ab Urteilsverkündung.

Ist das Urteil rechtskräftig geworden, bleibt als außerordentliches Rechtsmittel die Wiederaufnahme des Verfahrens. Diese ist jedoch an sehr enge Voraussetzungen geknüpft
und nur in Ausnahmefällen erfolgreich, etwa wenn neue Beweismittel auftauchen, die zu einem Freispruch führen könnten.

Eine weitere Option stellt das Gnadengesuch dar. Hierbei wird an die zuständige Gnadenbehörde appelliert, aus Gründen der Billigkeit von der Vollstreckung der Strafe ganz oder
teilweise abzusehen. Gnadengesuche haben allerdings nur in besonderen Härtefällen Aussicht auf Erfolg, etwa bei schwerer Erkrankung des Verurteilten oder wenn die Vollstre‐
ckung zu unbeabsichtigten Härten führen würde.

Für die berufliche und soziale Reintegration ist oft die vorzeitige Löschung aus dem Führungszeugnis von großer Bedeutung. Nach § 49 Bundeszentralregistergesetz kann bei
der Registerbehörde ein Antrag auf vorzeitige Tilgung gestellt werden, wenn die Vollstreckung der Strafe beendet ist und das öffentliche Interesse nicht entgegensteht. Dies kommt



insbesondere in Betracht, wenn der Verurteilte sich seither straffrei geführt hat und die Tilgung für seine berufliche Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist.

Bei Verurteilungen wegen Betäubungsmitteldelikten gelten teilweise besondere Regelungen. So kann unter bestimmten Voraussetzungen von der Strafverfolgung abgesehen wer‐
den, wenn der Täter an einer Therapie teilnimmt. Auch die Aussetzung der Strafe zur Bewährung wird bei Betäubungsmittelabhängigen großzügiger gehandhabt, um eine Therapie
zu ermöglichen.

Unabhängig von diesen formellen Möglichkeiten ist es für die Resozialisierung oft hilfreich, Hilfsangebote wie Schuldnerberatung, Suchtberatung oder berufliche Wiedereinglie‐
derungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Diese können dazu beitragen, die Ursachen für die Straffälligkeit zu beseitigen und die Chancen auf ein straffreies Leben zu erhöhen.

Die Wahl der geeigneten rechtlichen Strategie hängt stark vom Einzelfall ab. Entscheidend sind Faktoren wie die Art und Schwere der Tat, die persönlichen Umstände des Verur‐
teilten und die seit der Verurteilung verstrichene Zeit. In jedem Fall ist es ratsam, die verschiedenen Optionen sorgfältig abzuwägen, um die bestmögliche Lösung für die individu‐
elle Situation zu finden.

zurück ▲

Welche langfristigen Auswirkungen hat eine Verurteilung wegen Cannabisbesitz auf mein Leben?
Eine Verurteilung wegen Cannabisbesitz kann weitreichende und langfristige Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche haben. Im Strafregister wird eine solche Verurtei‐
lung für eine bestimmte Zeit eingetragen. Dies kann bei Bewerbungen oder behördlichen Anfragen relevant werden, da viele Arbeitgeber und Behörden ein erweitertes Führungs‐
zeugnis verlangen.

Berufliche Einschränkungen sind eine häufige Folge. Bestimmte Berufe, insbesondere im öffentlichen Dienst oder in sicherheitsrelevanten Bereichen, können für Vorbestrafte
schwer oder gar nicht zugänglich sein. Auch private Arbeitgeber könnten bei Kenntnis einer Vorstrafe von einer Einstellung absehen.

Die finanzielle Situation kann ebenfalls betroffen sein. Neben möglichen Geldstrafen oder Verfahrenskosten kann eine Verurteilung die Kreditwürdigkeit beeinträchtigen. Banken
und Finanzdienstleister prüfen oft die Bonität ihrer Kunden und eine Vorstrafe könnte zu ungünstigeren Konditionen oder sogar zur Ablehnung von Krediten führen.

Wohnungssuche und Mietverhältnisse können sich schwieriger gestalten. Vermieter haben ein berechtigtes Interesse an der Zuverlässigkeit ihrer Mieter und könnten bei Kennt‐
nis einer Vorstrafe zurückhaltend reagieren. Dies kann die Auswahl an verfügbarem Wohnraum einschränken.

Auch im Versicherungsbereich können Probleme auftreten. Einige Versicherungen, insbesondere Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen, fragen nach Vorstrafen und
könnten bei einer positiven Antwort höhere Prämien verlangen oder den Versicherungsschutz ganz verweigern.

Reisen ins Ausland können komplizierter werden. Viele Länder, wie die USA oder Kanada, haben strenge Einreisebestimmungen für Personen mit Vorstrafen, insbesondere bei
Drogendelikten. Dies kann zu Einreiseverweigerungen oder aufwendigen Visaverfahren führen.

Die soziale Stigmatisierung ist ein oft unterschätzter Aspekt. Auch wenn die gesellschaftliche Haltung gegenüber Cannabis sich wandelt, kann eine Verurteilung zu Vorurteilen im
persönlichen und beruflichen Umfeld führen. Dies kann soziale Beziehungen belasten und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erschweren.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Schwere der Auswirkungen von verschiedenen Faktoren abhängt, wie der Art und Menge des Cannabisbesitzes, eventuellen Vorstrafen und
dem individuellen Urteil des Gerichts. In einigen Fällen kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden, insbesondere bei geringen Mengen zum Eigenkonsum.

Angesichts der aktuellen Diskussionen zur Cannabislegalisierung in Deutschland könnte sich die rechtliche Situation in Zukunft ändern. Es gibt Bestrebungen, bestimmte Verurtei‐
lungen im Zusammenhang mit Cannabis zu überprüfen und möglicherweise zu tilgen. Dies könnte einige der langfristigen Auswirkungen mildern, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht abschließend geregelt.

Um die negativen Folgen einer Verurteilung zu minimieren, ist es ratsam, sich aktiv um die Resozialisierung zu bemühen. Dazu gehören eine stabile Beschäftigung, soziales Enga‐
gement und gegebenenfalls die Teilnahme an Rehabilitationsprogrammen. In manchen Fällen kann auch ein Antrag auf vorzeitige Löschung aus dem Strafregister in Betracht ge‐
zogen werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

zurück ▲

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Wichtige Rechtsgrundlagen

Gesamtstrafe: Eine Gesamtstrafe wird gebildet, wenn jemand wegen mehrerer Straftaten verurteilt wird. Statt für jede Tat eine einzelne Strafe zu verhängen,
werden die Strafen zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Das Gericht muss dabei bestimmte Regeln beachten, um die Strafen korrekt zu addieren. Im aktuellen
Fall musste die Gesamtstrafe neu berechnet werden, da zwei frühere Strafen aufgrund neuer Gesetze wegfielen.

✓

Amnestie: Amnestie bedeutet, dass bestimmte Straftaten rückwirkend nicht mehr bestraft werden. Im Kontext des neuen Konsumcannabisgesetzes (KCanG)
werden Verurteilungen wegen kleiner Mengen Cannabisbesitz aufgehoben. Das bedeutet, dass Personen, die wegen solcher Delikte verurteilt wurden, diese
Strafen nicht mehr verbüßen müssen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Bildung von Gesamtstrafen.

✓

Strafvollstreckung: Dies bezieht sich auf die Umsetzung einer verhängten Strafe. Wenn eine Strafe vollstreckt wird, muss derVerurteilte diese absitzen, z.B. im
Gefängnis oder durch Zahlung einer Geldstrafe. Änderungen in der Gesetzgebung, wie das KCanG, können dazu führen, dass bereits verhängte Strafen nicht mehr
vollstreckt werden.

✓

Konsumcannabisgesetz (KCanG): Dieses Gesetz erlaubt den Besitz kleiner Mengen Cannabis für den Eigenkonsum unter bestimmten Bedingungen. Personen✓

§ 55 Abs. 1 Satz 1 StGB (Bildung der Gesamtstrafe): Diese Vorschrift regelt, wie Gerichte eine Gesamtstrafe bilden, wenn ein Angeklagter wegen mehrerer
Straftaten verurteilt wird. Im konkreten Fall geht es darum, ob zwei frühere Verurteilungen wegen Cannabisbesitzes noch in die Gesamtstrafe einbezogen werden
dürfen, da diese nach neuem Recht möglicherweise erlassen sind.

✓

Art. 316p EGStGB (Amnestieregelung): Dieser Artikel ordnet einen rückwirkenden Straferlass für bestimmte Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz an,
die nach dem neuen Konsumcannabisgesetz (KCanG) nicht mehr strafbar sind. Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob die beiden früheren Verurteilungen wegen
Cannabisbesitzes unter diese Amnestieregelung fallen.

✓

§ 3 Abs. 1 KCanG (Strafloses Cannabis): Dieses Gesetz legalisiert den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum unter bestimmten
Voraussetzungen (z. B. Volljährigkeit). Im konkreten Fall ist zu prüfen, ob die früheren Verurteilungen wegen Cannabisbesitzes unter diese neue Regelung fallen
und somit nicht mehr strafbar sind.

✓

§ 354a StPO (Berücksichtigung neuer Rechtslage): Diese Vorschrift verpflichtet das Revisionsgericht, Änderungen des sachlichen Rechts zu berücksichtigen,
die nach Erlass des angefochtenen Urteils eingetreten sind. Im vorliegenden Fall muss das Gericht prüfen, ob die neue Rechtslage durch das KCanG und die
Amnestieregelung Auswirkungen auf die Gesamtstrafe hat.

✓

§ 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG (Strafbarkeit von Cannabisbesitz): Dieser Paragraph stellte den Besitz von Cannabis unter Strafe. Da das KCanG den Besitz geringer
Mengen Cannabis zum Eigenkonsum legalisiert hat, ist zu prüfen, ob die früheren Verurteilungen nach dieser Vorschrift noch relevant sind.

✓


